
Stand April 2025 

Wichtige Informationen zu den Mietbedingungen: 
 
➢ Der Mieter muß im Besitz eines gültigen Führerscheins sein, mit dem er den Transporter 

fahren darf. 
➢ Der Mieter ist berechtigt, den Transporter nur für den vereinbarten Zweck zu nutzen. Eine 

Weitervermietung an Dritte ist nicht gestattet. 
➢ Die Mietdauer für den Stundentarif gilt (Mo-Fr) von 08.30 – 18.00 Uhr, (Sa) 09.00 – 14.00 

Uhr; Wochenende: Fr. 16.00 Uhr – Mo 08.30 Uhr.  
➢ Der Mieter ist verpflichtet, den Transporter zum vereinbarten Zeitpunkt zurückzugeben. 

Eine verspätete Rückgabe wird mit einem Aufpreis von einem Tagestarif berechnet. 
➢ Eine Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten ist nicht möglich; wird der Transporter 

dennoch abgestellt, haftet der Mieter so lange bis zur vollständigen Übergabe an den 
Vermieter. 

➢ Das Bekleben oder Bemalen des Transporters ist verboten! Reinigungskosten wird mit 
pauschal € 50,- berechnet! 

➢ Optische Beeinträchtigungen wie beispielsweise kleine Lackschäden, kleine Dellen, 
Kratzer oder Parkrempler stellen keine Fahrzeugmängel dar und sind vom Mieter zu 
akzeptieren. Der Mieter kann die Aufnahme vorhandener Mängel verlangen. 

➢ Der Mieter verpflichtet sich, den Transporter in einem besenreinen Zustand an der 
Firmenadresse zu den Öffnungszeiten abzugeben.  

➢ Tritt ein Schadensfall während der Mietzeit ein, so hat der Mieter dem Vermieter hiervon 
unverzüglich Kenntnis zu geben, unter Angabe des Zeitpunkts und der Ursache des 
Schadensfalls sowie des Ausmaßes der Beschädigung. Ferner hat der Mieter bei einem 
Unfall stets die Polizei hinzuzuziehen. 

➢ Für Schäden am Transporter, die durch überladen, mangelnder oder fehlender 
Ladungssicherung entstehen, oder falscher Handhabung ist der Fahrzeugführer selbst im 
vollen Umfang verantwortlich. 

➢ Sollte es während der Nutzung des Mietfahrzeugs zu einem Schaden kommen, so hat 
der Mieter die vollständigen Kosten zu tragen, soweit nicht Dritte (z.B. KFZ-
Haftpflichtversicherung eines Unfallgegners) für diese haften. In Fällen des Vorsatzes 
oder grober Fahrlässigkeit haftet der Mieter nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

➢ Der Mieter haftet unbeschränkt für während der Mietzeit von Ihnen begangene Verstöße 
gegen gesetzliche Bestimmungen, insbesondere Verkehrs- und Ordnungsvorschriften.  

➢ Regelung zur Vollkaskoversicherung:  
❖ Auf Wunsch kann eine Vollkaskoversicherung für € 25,- dazugebucht werden. 
❖ Bei Abschluss einer Vollkaskoversicherung reduziert sich die Selbstbeteiligung 

auf € 1.000,- pro Schadensfall. 
❖ Bei Verzicht einer Vollkaskoversicherung haftet der Mieter bei einem Schaden in 

voller Höhe, abgerechnet durch einen qualifizierten Gutachter.  
 
➢ Tankregelung:  

❖ Stundentarif: keine Tankregelung vorgegeben. Der Mieter muss keine Betankung 
vornehmen.  

❖ Tagestarif und Wochenendpaket: Der Mieter erhält den Transporter vollgetankt und 
bringt diesen vollgetankt wieder zurück. Ad Blue muss nicht betankt werden.  

❖ Wird der Transporter nicht vollständig betankt zurückgegeben, wird dem Mieter die 
Betankung des Fahrzeugs in Rechnung gestellt. Der Liter Preis wird mit € 1,80 inkl. 
berechnet. 

 


